
Lausanne, 19. Mai 2026

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteile vom 19. März 2026 (2C_40/2024, 2C_70/2024) und Urteil vom 1. April 2026 
(2C_41/2024)

Verstösse gegen Kartellrecht durch Baufirmen im Unterengadin

Das Bundesgericht weist die Beschwerden im Zusammenhang mit Sanktionen der  
Wettbewerbskommission (WEKO) wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden im Unter-
engadin ab.

Das Sekretariat der WEKO eröffnete 2012 gegen 19 im Unterengadin tätige Unterneh-
men der Baubranche eine Untersuchung. Im März 2018 sanktionierte die WEKO meh-
rere  Bauunternehmen wegen Verstössen gegen das Kartellgesetz.  Im Fokus  standen 
insbesondere eine Unternehmensgruppe und zwei weitere Bauunternehmen. Das Bun-
desverwaltungsgericht wies ihre Beschwerden im November 2023 im Wesentlichen ab, 
reduzierte die Sanktionsbeträge aber für die Unternehmensgruppe auf 2,464 Millionen 
Franken und für die beiden Bauunternehmen auf 185'000 Franken sowie 2,032 Millionen 
Franken.

Das  Bundesgericht  weist  die  Beschwerden  der  Unternehmen  ab.  Zwischen  den  Be-
schwerdeführerinnen bestand ein Gesamtkonsens darüber, das gesamte Marktverhalten 
im Hoch- und Tiefbau im Unterengadin projektübergreifend zu koordinieren. Dieser Ge-
samtkonsens dauerte von 2008 bis Oktober 2012. Zudem wurde für die Zeitperiode von 
1997 bis Mai 2008 ein Gesamtkonsens darüber festgestellt,  Vorversammlungen abzu-
halten,  mit  dem Zweck,  den  Zuschlagsempfänger  und  die  Angebotspreise  vorgängig 
festzulegen. Der Gesamtkonsens bildet jeweils die Basis für eine Gesamtabrede, welche 
unter  die  gesetzlichen  Begriffe  der  Wettbewerbsabrede  respektive  Vereinbarung  fällt.  
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https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-03-2026-2C_40-2024&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://01-04-2026-2C_41-2024&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-03-2026-2C_70-2024&lang=de&zoom=&type=show_document


Diese Begriffe umfassen auch inhaltlich sehr weit gehende Absprachen, welche im Sinne 
eines Gesamtplanes darauf ausgerichtet  sind, einen gesamten Markt zu koordinieren.  
Fest steht weiter, dass diese Gesamtabreden eine Beschränkung des Wettbewerbs be-
zweckt haben und die Vereinbarungen unzulässige Wettbewerbsabreden im Sinne des 
Kartellgesetzes darstellen. Nicht zu beanstanden ist schliesslich die Bemessung und die 
Zurechnung der jeweiligen Sanktion.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Die Medienmitteilung dient zur Information der Öffentlichkeit und der Medien. Die 
verwendeten Formulierungen können vom Wortlaut des Urteils abweichen; für die Recht-
sprechung ist einzig das schriftliche Urteil massgebend. 

Die Urteile sind ab 19. Mai 2026 um 13:00 Uhr auf www.bger.ch   abrufbar: Rechtsprechung > 
Urteilsdatenbanken > Alle Urteile > 2C_40/2024  , 2C_70/2024   oder 2C_41/2024   eingeben.
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